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 DRUCKSACHE  
  

 Nr. 191/2019 

 Hauptamt 

 Hodler, Inge 
 15.10.2019 

Betrifft: Wahl des Beigeordneten für das Dezernat II 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Gemeinderat  24.10.2019 Ö Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag 
Wahl des Beigeordneten für das Dezernat II. 
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt:       

Bezeichnung:       
  
Aufwendung/Auszahlungen:        Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr:        Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt:        Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
       Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
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Sachverhalt 
Der Gemeinderat hat am 16.05.2019 (Drucksache 106/19) den Verfahrensgang zur Wiederbesetzung der Stelle 
des Beigeordneten Dezernat II festgelegt. Auf die erfolgte Ausschreibung gingen innerhalb der Bewerbungsfrist 
12 Bewerbungen ein. 
 
Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben die kompletten Bewerbungsunterlagen aller Bewerber 
erhalten. Aufgrund der ihnen vorliegenden Unterlagen haben die Gemeinderäte insgesamt 8 Bewerber zur 
Vorstellung vor den Mitgliedern des Gemeinderates eingeladen. 
 
Nach dieser Vorstellungsrunde hat ein Bewerber seine Bewerbung zurückgezogen.  
 
Aus den Bewerbern, die sich vorgestellt haben, wurden von den Gemeinderäten insgesamt  
4 Personen ausgewählt, die sich in öffentlicher Gemeinderatssitzung vorstellen. 
 
Zur Wahl in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates werden sich am 24. Oktober 2019 die folgenden 
Bewerber vorstellen: 
 

1. Herr Bernd-Michael Abt 

2. Herr Joachim Koch 

3. Herr Steve Mall 

4. Herr Ingo Pezina 

 
Verfahrensgang: 
Nach § 50 Abs. 2 Gemeindeordnung werden die Beigeordneten vom Gemeinderat gewählt. Nach  
§ 37 Abs. 2 Gemeindeordnung ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller 
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.  
Nach § 37 Abs. 7 Gemeindeordnung ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den 
beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit 
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
Die Bewerber stellen sich nach der aufgeführten Reihenfolge im Gremium vor. Für die persönliche Vorstellung 
sind 10 Minuten vorgesehen, danach haben die Mitglieder des Gremiums die Möglichkeit, Fragen an die 
Bewerber zu stellen. 
 
Nach der Vorstellungsrunde erfolgt die Wahl. 
 
  


